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IM FOCUS

Haftung für überhöht bescheinigte Einlagenrückgewähr
Die Klägerin, ein Gemeinschaftsunternehmen der Länder A und B in der Rechtsform einer GmbH, hat im Zuge einer Ausschüttung die
Einlagenrückgewähr in den ihren Gesellschaftern erteilten Bescheinigungen gemäß § 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiesen. Die Folgen
und Verfahrensfragen hat der BFH mit Urteil vom 01. 10. 2024 – VIII R 35/20 – umfänglich gewürdigt.

Soweit in den Bescheinigungen gemäß § 27 Abs. 3 KStG die Einlagenrückgewähr zu hoch ausgewiesen ist, handelt es sich (materiell-
rechtlich) bei der Ausschüttung um eine beim Anteilseigner steuerbare Gewinnausschüttung gemäß § 20 Abs. 1 Nr. 1 Satz 1 EStG, die
gemäß § 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG dem Kapitalertragsteuerabzug unterliegt. Als Schuldnerin der Kapitalerträge war die Klägerin insoweit
zum Steuerabzug verpflichtet (§ 44 Abs. 1 Satz 3 EStG).

Ob der Betrag der Einlagenrückgewähr in der Bescheinigung nach § 27 Abs. 3 KStG überhöht ausgewiesen ist (§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG),
richtet sich nach § 27 Abs. 1 Satz 3 KStG (Einlagenrückgewähr) und dem gesondert festgestellten Bestand des steuerlichen Einlagekontos
auf den Schluss des vorangegangenen Jahres; der Bescheid über die gesonderte Feststellung des steuerlichen Einlagekontos auf den
Schluss des Jahres der Leistung entfaltet insoweit keine Bindungswirkung.

Die Klägerin haftet nach § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG verschuldensunabhängig für die Kapitalertragsteuer, soweit sie auf die überhöht
ausgewiesene Einlagenrückgewähr entfällt. Auf die Veranlagung beim Gläubiger der Kapitalerträge kommt es nicht an.

Von der verschuldensunabhängigen Haftung wegen Erteilung einer zu hohen Bescheinigung der Einlagenrückgewähr kann sich die
ausstellende Gesellschaft nur dadurch befreien, dass sie die Bescheinigungen berichtigt (§ 27 Abs. 5 Satz 5 KStG). Ist die erteilte Beschei-
nigung nicht mehr unrichtig, entfällt der Rechtsgrund für die Haftung nach § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG. Die Gesellschaft hat die (noch nicht
angemeldete) Kapitalertragsteuer anzumelden und abzuführen. Auf der Grundlage berichtigter Bescheinigungen kann die Kapitalertrag-
steuer ggf. auch von den Gläubigern der Kapitalerträge nachgefordert werden.

Die auf den überhöht ausgewiesenen Betrag der Einlagenrückgewähr entfallende Kapitalertragsteuer ist durch Haftungsbescheid
geltend zu machen (§ 27 Abs. 5 Satz 4 KStG), wobei nur der Erlass eines Haftungsbescheids dem Gesetz entspricht. Die verfahrensrechtli-
che Möglichkeit, die Gesellschaft daneben durch Nacherhebungsbescheid in Anspruch zu nehmen, besteht nicht. Beim Gläubiger der
Kapitalerträge kann die Kapitalertragsteuer in den Fällen des § 27 Abs. 5 Satz 4 KStG praktisch erst erhoben werden, wenn zuvor der
überhöht ausgewiesene Betrag der Einlagenrückgewähr in der Bescheinigung freiwillig berichtigt worden ist (§ 27 Abs. 5 Satz 5 KStG).
Geschieht dies – wie im Streitfall – nicht, ist das Finanzamt von Gesetzes wegen auf die Haftung des Entrichtungspflichtigen verwiesen,
die es durch Haftungsbescheid geltend machen muss.

Im Streitfall hat das Finanzamt die Klägerin nicht durch Haftungsbescheid in Anspruch genommen. Ein Verwaltungsakt wird mit dem
Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben wird (§ 124 Abs. 1 Satz 2 AO). Bei Beantwortung der Frage, ob der angefochtene Bescheid
ein Haftungsbescheid ist, muss auch berücksichtigt werden, dass Steueranspruch und Haftungsanspruch verschieden sind. Die Inan-
spruchnahme eines Haftenden für fremde Schuld ist i. d. R. von anderen, strengeren Voraussetzungen abhängig als die Inanspruchnahme
eines Steuerschuldners. Für den Betroffenen muss deshalb eindeutig aus dem Verwaltungsakt zu entnehmen sein, ob er als Haftender
oder als Steuerschuldner in Anspruch genommen wird. Ein Haftungsbescheid ist (als solcher) nur dann hinreichend bestimmt (§ 119
Abs. 1 AO), wenn die Überschrift und der verfügende Teil (Tenor) des Bescheids erkennen lassen, dass der Inhaltsadressat als Haftender
für fremde Schuld einstehen soll.
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